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6fj..B, 
zu 23 J' 

AJ:\fl'ageb eal1.t'lQ rtung 

Auf eine Anfrage der .AbgeorckJten Pro b s t und Genoss"m, 

betreffend die Ausstellung von Flugr8ise-Carnats, teilt Bundes­

minister für Finanzen Dr. Kam i t z folgGndes mit~ 

Das mit 1. Jänner 1959 in Kraft getretene "Zollabkommen über 

d~.G vorübergehende Einfuhr von Wassorfahrzeugen und Luftfahrzeugon 

zum eigenen Gebraueh" vom 18. Mai 1956,. BGBl.Nr. 21/1958, sieht im 

Artikel 6 ·vor, daß "jede Vertragsparted vorbehaltlioh der von ihr 

goforderten Sicherste11ungen und festgesetzten Bedingungen, Ver­

bänden, insbesondere solchElI4 die ej.ncr intornationalen Organisa­

tion angehören, die BOTIilligung ert ilen kann, selbst oder durch 

die, mit ihnen in Verbindung st8honcl.Jl1 Verbände die in diesem Abkommen 

vorgasehenen Eingangsvormerkschein3 (Ca.rnets de passages für Luft­

fahr::;euge' auszugebentt , Eine gleichla1.1.tende Bestimmung onthielt auch 

der Artikel 10 des durch das vorgo:;:lannt e Zollabkommen auße.r Kraft 

gesetzten "Entwurfes eines internationalen Zollabkommons über clen 

Reiseverkehr" vom 16. ~uni 1949, der seit 1. Jänner .1950 in Öster­

reich in Kraft stand. Auf Grund diesor vertraglichen Bostimmung in 

Verbindung mit § 94 Zollgesetz 1955, BGBl.Nr. 129, hat das Bundes-· 

ministerium für Finanzen mit Erlaß vom 8. Mai 1956, Z1. 67.009-1 2/56, 
dem Österreiohischen Aero-Glub und clon mit ihm dem zwischenstaat­

lichen Verband der Fed6ration Aeronautique In.ternationale (FAI), 

~aris, angehörenden ausländischen LuftfahrtveroinigUngen bis auf 

weiteres die Befugnis zur Ausgabe von Carnets für Luftfahrzeuge 

erteilt. Die Voraussetzung für 9.:ie Dinräumung dieser Befugnis war 

die Unterzeichnung und Hinterlegung einor Urkunde, durch die die 

Haftung für die a.uf den ausländischen, vorübergehend eingebrachten 

Luftfahrzeugen lastenden Eingangsabgaben seitena des Österreichischon 

Aero-Clubs und der Anglo-Elementar Vorsieherungs A.G. übernommen 

'lUrde. 

Im Erlaß des ]undesministeriums für Finanzen ist keine Be­

stimmung vorgesehen, daß die Ausgabe von Carnets nur an Mitgliedor 

des .Aero-Clubs erfolgen darf. D:Le Österreichische Zollverwaltung 
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hätte an einer solchen Auflage auch kein Y1 ie immer gcartGtes Inter­

esse. Sie hat nur die Siohorung d'.)r Zollbelange an don ausländischen 

unverz,ollten Luftfahrzeugen zu VJahrll, die vorübergehend in das 

österreichische Zollgebiet einflieg-:Oll. 

Eine Zollbürgschaft der in Rodo stehenden Art kann nur oinom 

Verband übertragen werden, der don -:;c:d;sprochenden internationalen 

Daohorganisationen und damit auch dom diesbezüglichen zvlischenstaat­

lichen Haftungal"ing angehört. Der östorreichische Mitgliodsverband 

erhält nämlich erst in diesem Falle von der international.n Zentrale 

die mit der Unterschrift des Generaleekretärs versehenen Carnat­

Fo~ltJ.Ulare, die er sodann an Be\'lorber ausgibt. Die Zugehörigkeit 

zu dem bestehenden internati~nalen Reftungsring eines von der Zollbe­

hörde ~gelassenen Verbandes ist deshalb erforderlich, damit die 

ausländischen, mit diesem in VerbillC.Ul1g stehenden Verbände allenfalls 

o~ltBtehende Regreaansprüche hinSichtlich fällig gewordener Abgaben­

beträge geltendmachon können. So ist auch die ..Ausgabe eiries Catnets 

füx österreichische Luftfahrzeuge l8diglich fü~die ausländischGn 

Zollbeh<:irden von Interesse, damit chose das betreffende Fah:r:zGt.1.g auf 

dom Carnet vormerken können und die ":"usstellu.ng einüs autonoman Vor­

me:r:ksoheines und die Leistung einGr Sicherstellung vermieden wird. 

Das 13undesll1inistorium für FLlanzen hat auch im gegenständlichen 

Fall - wie bei den zu.golassenen kutomobilvorbänden keine rechtliche 

Handhabe, auf' die Ausstellung von CD.J.'nots wode:r::f.n positivem noch in 

negativem Sinn J!;influß zu nehmen. - lüs interne .L.ngolegerihei t obliogt 

e·sdoll Verbänden, 2U. beurteilen, ob und gegebenenfalls unter welchen 

Bedingungen :;io aueh an Nichtmi tglic]der die für da.s Zollaus land gül­

tigen Zollpap::lere ausstellen und damit dio Haftung gegenüber der aus­

ländis ehen Zollverwaltung übernöhmon "\Jo1lon. :Dio Automobilklubs vür­

langEm beispiols'Weise die :Bezahlung :;iner erhöhten J?rämie, um ihr 

höheres R~iko abdeoken zu können. 

Das :Bundesministerium für Finanzen ist bereit. über Antrag dia 

Befugnis zur Ausgabe von Carnet. f:~r Luftfahrzeu.ge auch anderen öster­

rDichisohen Lufifahrtvereinigungen unter delwelben Bedingungen TIie dem 

Aero-Club zu erteilen. Voraussetzung hiefür ist j Gdoeh, daß diese 

Luftfahrtvoreinigungen ihre Zugehörigkeit zur 1~d6ration Aeronautique 

Internatione.:J& 1nParis nachweisen, clami t sie von dieser Orffanisation 

die zUJ;' .A.usgabQ bestimmton Garnat-Formularo erhalten können • 

. -.-.-. 
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